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→ Öffentliche Bekanntmachungen  
 

Sondernutzungserlaubnisse für den Betrieb von 
E-Tretroller-Vermietsystemen 

 
Auswahlverfahren Erteilung von Sondernutzungserlaub-
nissen für den Betrieb von E-Tretroller-Vermietsystemen 
auf öffentlichen Straßen in der Landeshauptstadt Mainz 

hier: Verlängerung der Antragsfrist 
 
Für das am 21.11.2025 im Amtsblatt Nr. 50 bekanntge-
machte Auswahlverfahren für die Erteilung von Son-
dernutzungserlaubnissen zum Betrieb von E-Tretroller-
Vermietsystemen auf öffentlichen Straßen in der Landes-
hauptstadt Mainz wird die dort unter Ziffer 5 (Antragstel-
lung und Fristen) festgelegte Frist zur Antragstellung für 
interessierte Unternehmen (ursprünglich 05.12.2025) bis 
zum 
 
Freitag, den 12.12.2025 
 
verlängert. 
 
Im Übrigen wird auf die in der oben genannten öffentli-
chen Bekanntmachung, insbesondere hinsichtlich der 
Antragsmodalitäten, verwiesen. 
 
 
Mainz, 01. Dezember 2025 
Stadtverwaltung Mainz  
 
gez.  
 
Fouad Yahia  
Amtsleiter  
Standes-, Rechts- und Ordnungsamt 
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